kantonglarus \ﬁ

Regierungsrat
Rathaus
8750 Glarus

An den Landrat

Glarus, 19. Mai 2015

Anderung der Finanzhaushaltverordnung; Abschreibungssatz bei Hochbauten

Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Am 24. September 2014 reichten die Landrate der Grunliberalen Partei eine Motion mit dem
Antrag ein, die Abschreibungssatze bei Hochbauten, die hauptsachlich durch Organisationen
benutzt werden, die sich Uber Spezialfinanzierungen finanzieren, so z. B. von Feuerwehren,
auf einen degressiven Abschreibungssatz von 7,5 Prozent zu senken.

Der Regierungsrat lehnte die Motion in seiner Stellungnahme vom 3. Februar 2015 aus fol-
genden Griinden ab:

1. Der geforderte Abschreibungssatz von 7,5 Prozent bei spezialfinanzierten Hochbauten
widerspricht den Empfehlungen der Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und
Finanzdirektoren (FDK) und der Interkantonalen Koordinationsgruppe HRM2 der Kon-
ferenz der Kantonalen Aufsichtsstellen der Gemeindefinanzen (KKAG) zu den Ab-
schreibungssatzen.

2. Der angestrebte Restwert im letzten Abschreibungsjahr von héchstens 1,5 Prozent der
ursprunglichen Investition konnte mit der neuen Regelung nicht erreicht werden.

3. Da die Glarnersach aktuell bereits 50 Prozent der Investitionen in die Feuerwehrmaga-
zine tragt, missen die Feuerwehren bereits heute nur die Halfte der Bruttoinvestitionen
abschreiben, was faktisch bereits einem halbierten Abschreibungssatz entspricht.

4. Auf die Einfuhrung einer Ausnahmeregelung fir die Investitionen der Feuerwehr wurde
bei der Einfuhrung des HRM2 ausdricklich verzichtet, da sich wegen der Konzentration
der Feuerwehren Anschaffungen und Abschreibungen zeitlich besser verteilen lassen.

Der Regierungsrat anerkannte aber, dass der Abschreibungssatz fiir Gebaude und Hoch-
bauten an der oberen Grenze der Empfehlung der FDK liegt und als einziger Abschrei-
bungssatz von der Empfehlung der KKAG abweicht. Er schlug daher vor, diesen Abschrei-
bungssatz gemass der Empfehlung der KKAG auf 12 Prozent zu reduzieren. Der Landrat
Uberwies die Motion am 18. Februar 2015 im Sinne der Stellungnahme des Regierungsrates.

2. Abschreibungen im Glarner Finanzhaushaltsrecht

Die Bewertung und Abschreibung des Verwaltungsvermdgens ist in Artikel 61 des Gesetzes
Uber den Finanzhaushalt des Kantons Glarus und seiner Gemeinden (Finanzhaushaltgesetz,
FHG) geregelt. Anlagen des Verwaltungsvermogens, die durch Nutzung einem Wertverzehr



unterliegen, sind planmassig je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer
degressiv abzuschreiben (Abs. 2). Die angenommenen Nutzungsdauern und die Héhe der
Abschreibungssatze je Anlagekategorie hat der Landrat in Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung
Uber den Finanzhaushalt des Kantons Glarus und seiner Gemeinden (Finanzhaushaltver-
ordnung, FHV) definiert.

Die FHV orientiert sich hinsichtlich Nutzungsdauer und Abschreibungssatze der einzelnen
Anlagekategorien an den Empfehlungen der FDK und der KKAG. Eine Ausnahme bildet der
Abschreibungssatz von 15 Prozent fir Gebaude und Hochbauten, fir den die KKAG 12 Pro-
zent empfiehlt. Diese Differenz ergab sich, da die KKAG ihre Empfehlung nach der Verab-
schiedung der FHV durch den Landrat nochmals anderte.

In Tabelle 1 sind die Empfehlungen von FDK sowie KKAG den in der FHV vom Landrat defi-
nierten Nutzungsdauern und Abschreibungssatzen pro Anlagekategorie gegentiibergestellt:

Tabelle 1. Nutzungsdauern und Abschreibungssétze nach Anlagekategorie (in Jahren)

Nutzungsdauer Abschreibungssatz
Anlagekategorie in Jahren in Prozent
FDK | KKAG FHV | FDK| KKAG| FHV
Gebaude, Hochbauten 25-50 33 33 | 8-15 12 15
Tiefbauten (Strassen, Platze, Friedhofe usw.) | 40-60] 40 40 | 7-10] 10 10
Wald, Alpen und ubrige Sachanlagen n.a. 40 40 n.a. 10 10
ganaul- und Leitungsnetze, 40-60 50 50 7-10 8 8
ewasserverbauungen
Orts- und Regionalplanungen n.a. 10 10 n.a. 35 35

Mobilien, Ausstattungen, Maschinen,

Motorfahrzeuge 4-10| 8 8 [35-60 40 | 40

Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, na.| 15| 15 | na | 25 | 25
Strassenreinigung, Schneefrase usw.)

Informatik- und Kommunikationssysteme 3-5 4 4 [50-60 60 60

Immaterielle Anlagen 5 5 5 50 50 50

Wie aus Tabelle 1 ersichtlich ist, gewahrt die Empfehlung der FDK den Kantonen einen er-
heblichen Spielraum. Hatte der Landrat diese Empfehlung in die FHV Gbernommen, kdnnten
der Kanton und die drei Gemeinden die Lebensdauer ihrer Investitionen differenzierter beur-
teilen und fir gleiche Investitionen unterschiedliche Abschreibungssatze verwenden. Damit
hatte aber die angestrebte Vergleichbarkeit der Rechnungen gelitten. Zudem ware der Ver-
waltungsaufwand gestiegen, da fir den Bestand an abzuschreibenden Verwaltungsver-
mdgen individuelle Beurteilungen vorzunehmen gewesen waren. Allenfalls hatte eine diffe-
renzierte Schatzung dem Grundsatz ,True and Fair View" besser entsprochen. Aber dieser
Einwand ist zu relativieren: auch individuelle Schatzungen sind subjektiv und es ergibt sich
nur eine relative Genauigkeit. Aus diesem Grund wurde bei der Einflihrung des Harmonisier-
ten Rechnungslegungsmodells 2 (HRM2) beschlossen, fixe Abschreibungssatze pro Anlage-
kategorie zu definieren.

Die Wahl der degressiven Abschreibungsmethode im FHG stitzt sich auf den Grundsatz,
dass die Generation, die eine Investition beschliesst, die grosste Last tragen soll. Dies hat
zur Folge, dass die Abschreibungssatze der FHV tendenziell im oberen Bereich der Emp-
fehlungen der FDK liegen. Ein weiterer Grund ist das Vorsichtsprinzip, welches in Zeiten vor
den harmonisierten Rechnungsmodellen die Praxis begriindete, Verwaltungsvermoégen maog-
lichst schnell auf einen Erinnerungsfranken abzuschreiben.

Je nach Wahl der Parameter resultieren unterschiedliche Verhaltnisse zwischen Abschrei-

bungssatz und Nutzungsdauer. Fir die Bestimmung des Abschreibungssatzes nach HRM2
wurde angestrebt, dass der Restbetrag nach Ende der Nutzungsdauer noch rund
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1,5 Prozent der Investition betragt. Oder anders ausgedriickt: Das Verhaltnis Abschrei-
bungsdauer zu Abschreibungssatz ist so berechnet, dass im letzten Abschreibungsjahr ein
Restwert von 1,5 Prozent der urspringlichen Investition erreicht wird. Allerdings wird dieser
Richtwert nicht in allen Anlagekategorien erreicht (s. Tabelle 2). In den Anlagekategorien
Informatik- und Kommunikationssysteme sowie Immaterielle Anlagen liegt der Restwert we-
sentlich Gber diesen 1,5 Prozent, was aber mit den sehr hohen Abschreibungssatzen und
kurzen Abschreibungsdauern dieser Anlagekategorien begriindet werden kann. Bei den Ge-
bauden und Hochbauten fallt der Restwert mit 0,47 Prozent wesentlich tiefer aus als bei den
ubrigen Kategorien.

Tabelle 2. Restwerte je Anlagekategorie im Verhéltnis zur Investitionssumme

Anlagekategorie Verhalinis Rest-
wert-Investition

Gebaude, Hochbauten 0,47 %
Tiefbauten (Strassen, Platze, Friedhdfe usw.) 1,48 %
Wald, Alpen und Ubrige Sachanlagen 1,48 %
Kanal- und Leitungsnetze, Gewasserverbauungen 1,55 %
Orts- und Regionalplanungen 1,35 %
Mobilien, Ausstattungen, Maschinen, Motorfahrzeuge 1,68 %
Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung, Schneefrase usw.) 1,34 %
Informatik- und Kommunikationssysteme 2,56 %
Immaterielle Anlagen 3,13 %

3. Anderung der Finanzhaushaltverordnung

Artikel 4; Planmé&ssige Abschreibung

Die angenommenen Nutzungsdauern und Abschreibungssatze je Anlagekategorie sind in
Artikel 4 Absatz 1 der Finanzhaushaltverordnung geregelt. Buchstabe a regelt dabei den
Abschreibungssatz und die Nutzungsdauer flir Gebdude und Hochbauten.

In seiner Stellungnahme zur Motion der Landrate der Grinliberalen Partei schlug der Regie-
rungsrat vor, den Abschreibungssatz fir Gebaude und Hochbauten von heute 15 Prozent
gemass der Empfehlung der KKAG auf 12 Prozent zur reduzieren. Da die angenommene
Nutzungsdauer auch gemass Empfehlung der KKAG unverandert 33 Jahre betragt, erhoht
sich der Restbetrag nach Ende der Nutzungsdauer von 0,47 auf 1,47 Prozent der urspriingli-
chen Investition.

Im Landrat wurde zusatzlich die Prifung eines Abschreibungssatzes von 10 Prozent ge-

winscht. Bei diesem Abschreibungssatz sind zwei Szenarien denkbar:

a. Wenn die Nutzungsdauer weiterhin 33 Jahre betragen soll, belauft sich der Restbetrag
nach Ende der Nutzungsdauer auf 3,09 Prozent der urspringlichen Investition. Der
Restbetrag liegt damit Gber den angestrebten 1,5 Prozent.

b. Wenn der Restbetrag nach Ende der Nutzungsdauer weiterhin héchstens 1,5 Prozent
der ursprunglichen Investition betragen soll, ware die Nutzungsdauer auf 40 Jahre zu
erhdhen (+21,2 %).

Ein Abschreibungssatz von 10 statt einem solchen von 12 Prozent wiirde den Grundsatz,
dass die Generation, die eine Investition beschliesst, die grosste Last tragen soll, und das
Vorsichtsprinzip bzw. die Finanzdisziplin aufweichen. Der Abschreibungssatz fir Gebaude
und Hochbauten (sowie evtl. die Nutzungsdauer) wirde zudem weiterhin als einziger Ab-
schreibungssatz von den Empfehlungen der KKAG abweichen.



Inkrafttreten

Die Anderung soll per 1. Januar 2016 in Kraft treten. Sie wird damit erstmals in der Jahres-
rechnung 2016 wirksam.

4. Vernehmlassung

4.1. Vernehmlassungsergebnisse

Der Regierungsrat fiihrte zur geplanten Anderung bei den Gemeinden, den politischen Par-
teien, der Handbuchkommission HRM2, den kantonalen Departementen sowie der Glarner-
sach eine Vernehmlassung durch. Insgesamt gingen acht Stellungnahmen ein. Eine eindeu-
tige Praferenz fir einen bestimmten Abschreibungssatz ergab sich nicht (s. Tabelle 3).

Tabelle 3. Auswertung Vernehmlassung

Stellungnahme fiir | Unterstlitzer

15 % Glarus Sid, Glarus, BDP, SP, HRM2-Handbuchkommission
12 % Glarus Nord, DBK, DSJ

10 % -

andere SVP (Orientierung an Abschreibungsséatzen im Steuerwesen)

Fir die Beibehaltung eines Abschreibungssatzes von 15 Prozent und damit gegen eine An-
derung der FHV wurde primar der Grundsatz, dass die Generation, die eine Investition be-
schliesst, die grosste Last tragen soll, angeflihrt. Nur ein hoher Abschreibungssatz erhalte
den Spardruck aufrecht, stelle eine angemessene Selbstfinanzierung der Investitionen sicher
und verhindere Finanzierungsliicken. Aufgrund der aktuellen finanziellen Lage der Gemein-
den und des Kantons drange sich keine Senkung des Abschreibungssatzes flir Hochbauten
auf. Die strukturellen Defizite, welche Kanton und Gemeinden in den nachsten Jahren erwar-
ten, wirden nicht mit tieferen Abschreibungssatzen zu I6sen sein. Im Gegenteil: Tiefere Ab-
schreibungssatze ermdéglichen kurzfristig optisch scheinbar bessere Abschliisse, weil die
Investitionen die Erfolgsrechnung weniger belasten und deshalb eher verkraftbar scheinen.
Wenn infolge Bausubstanzerhaltung die Investitionen regelmassig hoher als die Abschrei-
bungen mit dem reduzierten Abschreibungssatz von 12 Prozent sind, wiirde das noch abzu-
schreibende Verwaltungsvermogen und damit der Abschreibungsbedarf (schneller) anwach-
sen, was mittelfristig die Abschreibungsbelastung mit den tieferen Abschreibungssatzen
grosser ausfallen lasst, als mit dem aktuellen Satz von 15 Prozent. Schliesslich sei der Ab-
schreibungssatz auch aufgrund des Grundsatzes der Stetigkeit vorerst noch unverandert zu
belassen.

Die Beflirworter einer Senkung des Abschreibungssatzes auf 12 Prozent argumentierten,
dass dieser den Empfehlungen der KKAG und dem mit den Rechnungslegungsvorschriften
HRM2 angestrebten Grundsatz des ,True and Fair View" besser entspreche. (Zu) hohe Ab-
schreibungssatze flhrten zu einem zu tiefen Verwaltungsvermégen, was dann wieder darauf
hindeutet, dass noch Raum fir Investitionen vorhanden sei oder sogar Investitionen notwen-
dig seien, um Werte zu erhalten. Eine hohe Abschreibungsquote kénne aber auch Ansporn
fur neue Investitionen sein, denn oft herrsche die Meinung vor, dass in der Héhe der Ab-
schreibungen auch investiert werden misse, um einem Substanzverlust vorzubeugen. Die
Erstellung des Budgets und des Finanzplans solle aber nicht durch Abschreibungsquoten,
sondern durch notwendigen Werterhalt und allfallige Kapazitatserweiterungen der Anlagen
getrieben sein.

Die Schweizerische Volkspartei (SVP) erachtete die Abschreibungssatze gemass den Emp-
fehlungen der FDK und KKAG grundsatzlich als zu hoch. Sie fuhrten zu einer zu hohen Mit-
telbindung und, wenn der Nachholbedarf abgedeckt ist, zu unnétigen Investitionen, um die
Grund- und Verbrauchsgebihren entsprechend hoch zu halten. Es sollten daher auch bei



den Gemeinwesen die Abschreibungssatze, welche im Steuerwesen fur die Privatwirtschaft
angewendet werden, gelten. Dies wirde zu deutlich tieferen Abschreibungen flihren und
dadurch die Finanzierung der Infrastrukturen erleichtern.

Ein Abschreibungssatz von 10 Prozent wurde von keinem Vernehmlassungsteilnehmer
unterstutzt.

4.2. Stellungnahme des Regierungsrates

Der Regierungsrat kann die vorgebrachten Argumente und Uberlegungen zu den finanz-
politischen Auswirkungen sowohl fir einen Abschreibungssatz von 15 wie auch von
12 Prozent nachvollziehen.

Eine einseitige Betonung des Grundsatzes, dass die Generation, die eine Investition be-
schliesst, die grosste Last tragen soll, wirde bedeuten, dass konsequenterweise samtliche
Abschreibungssatze auf dem hdchsten Abschreibungssatz gemass Empfehlung der FDK
festgesetzt werden missten. Damit ware die vollstandige Kongruenz in allen Bereichen mit
den FDK-Empfehlungen gewabhrleistet. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb dieser allge-
meine Grundsatz bei Hochbauten ein héheres Gewicht haben sollte als etwa bei Kanal- und
Leitungsnetzen oder Mobilien. Eine Differenzierung erscheint zweckmassig, zumal auch die
FDK Bandbreiten definiert.

Eine Anlehnung an die Abschreibungssatze im Steuerwesen entsprache bei Gebduden und
Hochbauten einem degressiven Abschreibungssatz zwischen 4 und 8 Prozent und Nut-
zungsdauern zwischen 25 und 50 Jahren'. Sie liegen damit unter oder am unteren Rand der
Empfehlung der FDK. Die Anséatze kénnen mit dem Grundsatz des ,True and Fair View"“ be-
grindet werden. Die Steuerverwaltung will damit sicherstellen, dass keine Ubermassigen
Abschreibungen vorgenommen und die geschuldete Steuer reduziert wird. Zu beachten ist,
dass in diesen Fallen der Restwert nach Ablauf der Abschreibungsdauer bei rund 13 Prozent
liegt. Die letzte Abschreibung ist somit 1,5—3-mal hoher als die erste. Ein wesentlicher Teil
der Investition ware durch die kiinftige Generation zu tilgen.

Der Regierungsrat beurteilt die Abschreibungssatze gemass der Empfehlung der KKAG als
einen guten Kompromiss zwischen dem Prinzip des ,True and Fair View" und des politischen
Grundsatzes, dass die Generation, die eine Investition beschliesst, die grosste Last tragen
soll. So kann sichergestellt werden, dass kiinftige Generationen nicht durch GUbermassige
Abschreibungen aufgrund von Investitionsentscheiden friherer Generationen belastet wer-
den. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Investitionen der Privatwirtschaft und der 6ffent-
lichen Hand ist zudem, dass bei ersteren nur die jeweiligen Betriebe das Risiko tragen, wah-
rend bei letzteren die gesamte Bevdlkerung betroffen ist. Die hdheren Abschreibungssatze
vermogen daher teilweise die bei offentlichen Investitionen anders verteilten Risiken zu kom-
pensieren und eine vorsichtige Investitionsplanung zu begulnstigen. Der im Vergleich zu den
anderen Anlagekategorien sehr tiefe Restwert von 0,47 Prozent der Investitionssumme legt
im Sinne einer Gleichbehandlung eine Reduktion auf 12 Prozent nahe.

5. Finanzielle Auswirkungen

Die Vorlage hat im Prinzip keine finanziellen Auswirkungen. Die Héhe des Abschreibungs-
satzes hat zwar unmittelbar Einfluss auf die Jahresrechnung. Entscheidend ist neben dem
Abschreibungssatz aber insbesondere die Summe, die jahrlich investiert wird. Diese ist auch
im Hochbaubereich nicht absolut konstant. Geht man von der Annahme aus, dass ein Ge-
meinwesen immer den genau gleichen Betrag investiert, hatte eine Reduktion des Abschrei-
bungssatzes auf 12 oder 10 Prozent eine temporare Entlastung fir den Kanton und die Ge-

's. Merkblatt der Eidgendssischen Steuerverwaltung ,Abschreibungen auf dem Anlagevermégen
geschéftlicher Betriebe®
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meinden zur Folge. Tabelle 4 zeigt die Auswirkungen auf Basis der Jahresrechnungen 2013
illustrativ auf. Die dargestellte Entlastung wirkt nur temporar und die ganze Investition ist
letztlich weiterhin — abhangig von der Nutzungsdauer — abzuschreiben. Die Vorlage bringt
somit in der langfristigen Perspektive keine Entlastungswirkung mit sich.

Tabelle 4. Veranderung der Abschreibungen 2013 bei einer Reduktion des Abschreibungssatzes (in Fr.)

Kanton Glarus| Glarus Nord Glarus Glarus Sid
Abschreibungen mit 15 % 5'521‘000 2'650'000 1‘333'000 1'096'000
Abschreibungen mit 12 % 4416000 2120000 1‘066‘000 877000
Entlastung mit 12 % 1104'000 530000 267000 219000
Abschreibungen mit 10 % 3680000 1767‘000 889000 731°000
Entlastung mit 10 % 1‘840°000 883'000 444'000 365000

6. Antrag

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat,

1. der beiliegenden Anderung der Finanzhaushaltverordnung zuzustimmen und
2. die Motion ,Sinnvolle Abschreibungssétze bei Spezialfinanzierungen“ damit als erledigt

abzuschreiben.

Genehmigen Sie, Herr Prasident, sehr geehrte Damen und Herren, den Ausdruck unserer

vorziiglichen Hochachtung.

Beilagen:
- SBE
- Synopse

Im Namen des Regierungsrates

R&6bi Marti, Landammann

Hansjérg Durst, Ratsschreiber




	1. Ausgangslage
	2. Abschreibungen im Glarner Finanzhaushaltsrecht
	3. Änderung der Finanzhaushaltverordnung
	4. Vernehmlassung
	4.1. Vernehmlassungsergebnisse
	4.2. Stellungnahme des Regierungsrates

	5. Finanzielle Auswirkungen
	6. Antrag

